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A
Ambulanzgebühren – Verordnung der Landesregie-
rung vom 15. Dezember 2015 über die Ambulanz -
gebühren in den öffentlichen Krankenanstalten, 133

Anpassungsfaktor – Verordnung der Landesregierung
vom 15. Dezember 2015, mit der der Anpassungs faktor
für das Jahr 2016 festgesetzt wird, 137

Arbeitsmittel-Verordnung – Verordnung der Lan-
desregierung vom 15. Dezember 2015, mit der die Ver-
ordnung über den Schutz der Bediensteten bei der
 Benutzung von Arbeitsmitteln, die Verordnung über
den Schutz der Bediensteten bei der Verwendung
 gefährlicher Arbeitsstoffe und über Grenzwerte für
 gefährliche Arbeitsstoffe, die Verordnung über den
Schutz der Bediensteten bei der Ausführung von Bau-
arbeiten, die Verordnung über den Schutz der Bedien-
steten bei der Bildschirmarbeit und der Handhabung
von Lasten, die Verordnung über die Sicherheits- und
Gesundheitsschutzdokumente und sonstige Doku-
mentationspflichten, die Verordnung über besondere
Fachkenntnisse für bestimmte Tätigkeiten und ihren
Nachweis, die Verordnung über die Gesundheitsüber-
wachung am Arbeitsplatz, die Verordnung über den
Schutz jugendlicher Bediensteter, die Verordnung über
die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung,
die Verordnung über persönliche Schutzausrüstungen
und Dienstbekleidung, die Verordnung über die Präven-
tivfachkräfte, Sicherheitsvertrauenspersonen, Erst-
Helfer und Brandschutzbeauftragten und die Verord-
nung über den Schutz der Bediensteten vor Gefährdung
durch bestimmte physikalische Einwirkungen am Ar-
beitsplatz geändert werden, 130

Arbeitsstoffe-Verordnung – Verordnung der Landes-
regierung vom 15. Dezember 2015, mit der die Ver-
ordnung über den Schutz der Bediensteten bei der Be-
nutzung von Arbeitsmitteln, die Verordnung über den
Schutz der Bediensteten bei der Verwendung gefährli-
cher Arbeitsstoffe und über Grenzwerte für gefährliche
Arbeitsstoffe, die Verordnung über den Schutz der Be-
diensteten bei der Ausführung von Bauarbeiten, die
Verordnung über den Schutz der Bediensteten bei der
Bildschirmarbeit und der Handhabung von Lasten, die
Verordnung über die Sicherheits- und Gesundheits-
schutzdokumente und sonstige Dokumentations-
pflichten, die Verordnung über besondere Fachkennt-
nisse für bestimmte Tätigkeiten und ihren Nachweis,
die Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am
Arbeitsplatz, die Verordnung über den Schutz jugend-
licher Bediensteter, die Verordnung über die Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, die Ver-
ordnung über persönliche Schutzausrüstungen und
Dienstbekleidung, die Verordnung über die Präventiv -
fachkräfte, Sicherheitsvertrauenspersonen, Erst-Helfer
und Brandschutzbeauftragten und die Verordnung über
den Schutz der Bediensteten vor Gefährdung durch be-
stimmte physikalische Einwirkungen am Arbeitsplatz
geändert werden, 130

Aufzugs- und Hebeanlagenverordnung – Verord-
nung der Landesregierung vom 7. Juli 2015, mit der
nähere Bestimmungen hinsichtlich technischer Erfor-
dernisse von Hebeanlagen sowie der sicherheitstechni-
schen Überprüfung, des Umbaus und der Modernisie-
rung von nicht CE-gekennzeichneten Hebeanlagen er-
lassen werden (Tiroler Aufzugs- und Hebeanlagenver-
ordnung 2015 – TAHV 2015), 70,

B
Badegewässer – Verordnung des Landeshauptmannes
vom 28. Juli 2015 über die Bestimmung von Badege-
wässern und Badestellen in Tirol, 75

Bauarbeiterschutz-Verordnung – Verordnung der
Landesregierung vom 15. Dezember 2015, mit der die
Verordnung über den Schutz der Bediensteten bei der
Benutzung von Arbeitsmitteln, die Verordnung über
den Schutz der Bediensteten bei der Verwendung ge-
fährlicher Arbeitsstoffe und über Grenzwerte für ge-
fährliche Arbeitsstoffe, die Verordnung über den Schutz
der Bediensteten bei der Ausführung von Bauarbeiten,
die Verordnung über den Schutz der Bediensteten bei
der Bildschirmarbeit und der Handhabung von Lasten,
die Verordnung über die Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzdokumente und sonstige Dokumentations-
pflichten, die Verordnung über besondere Fachkennt-
nisse für bestimmte Tätigkeiten und ihren Nachweis,
die Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am
Arbeitsplatz, die Verordnung über den Schutz jugend-
licher Bediensteter, die Verordnung über die Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, die Ver-
ordnung über persönliche Schutzausrüstungen und
Dienstbekleidung, die Verordnung über die Präventiv -
fachkräfte, Sicherheitsvertrauenspersonen, Erst-Helfer
und Brandschutzbeauftragten und die Verordnung über
den Schutz der Bediensteten vor Gefährdung durch be-
stimmte physikalische Einwirkungen am Arbeitsplatz
geändert werden, 130

Bauordnung – Gesetz vom 2. Juli 2015, mit dem die
Tiroler Bauordnung 2011 geändert wird, 83

– Gesetz vom 7. Oktober 2015, mit dem die Tiroler
Bauordnung 2011 geändert wird, 103

Baupolizei – Verordnung der Landesregierung vom  
5. Mai 2015, mit der die Verordnung betreffend die
Übertragung der Besorgung einzelner Angelegenheiten
auf  dem Gebiet der örtlichen Baupolizei einiger Ge-
meinden Tirols auf  die örtlich zuständige Bezirks-
hauptmannschaft geändert wird, 50

Bebauungsplan – Kundmachung der Landesregie-
rung vom 3. August 2015 betreffend die teilweise Auf-
hebung eines Ergänzenden Bebauungsplanes der Stadt
Innsbruck durch den Verfassungsgerichtshof, 76

Bedienstetenschutz – Gesetz vom 7. Oktober 2015,
mit dem das Tiroler Bedienstetenschutzgesetz 2003
geändert wird, 105

– Verordnung der Landesregierung vom 15. Dezember
2015, mit der die Verordnung über den Schutz der Be-



diensteten bei der Benutzung von Arbeitsmitteln, die
Verordnung über den Schutz der Bediensteten bei der
Verwendung gefährlicher Arbeitsstoffe und über Grenz-
werte für gefährliche Arbeitsstoffe, die Verordnung über
den Schutz der Bediensteten bei der Ausführung von
Bauarbeiten, die Verordnung über den Schutz der Be-
diensteten bei der Bildschirmarbeit und der Hand -
habung von Lasten, die Verordnung über die Sicherheits-
und Gesundheitsschutzdokumente und sonstige Doku-
mentationspflichten, die Verordnung über besondere
Fachkenntnisse für bestimmte Tätigkeiten und ihren
Nachweis, die Verordnung über die Gesundheitsüber-
wachung am Arbeitsplatz, die Verordnung über den
Schutz jugendlicher Bediensteter, die Verordnung über
die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung,
die Verordnung über persönliche Schutzausrüstungen
und Dienstbekleidung, die Verordnung über die Prä -
ventiv fachkräfte, Sicherheitsvertrauenspersonen, Erst-
Helfer und Brandschutzbeauftragten und die Verord-
nung über den Schutz der Bediensteten vor Gefährdung
durch bestimmte physikalische Einwirkungen am Ar-
beitsplatz geändert werden, 130

Bergsportführergesetz – Gesetz vom 1. Juli 2015
über die aufgrund des Tiroler EU-Berufsqualifikatio-
nen-Anerkennungsgesetzes erforderliche Anpassung
der Tiroler Landesrechtsordnung, 87

Berufsausbildungsgesetz, Land- und forstwirt-
schaftliches – Gesetz vom 6. Mai 2015, mit dem das
Tiroler Land- und forstwirtschaftliche Berufsaus -
bildungsgesetz 2000 geändert wird, 55

– Gesetz vom 1. Juli 2015 über die aufgrund des Tiro -
ler  EU-Berufsqualifikationen-Anerkennungsgesetzes
erforderliche Anpassung der Tiroler Landesrechtsord-
nung, 87

Berufsqualifikationen, Anerkennung – Gesetz vom
1. Juli 2015 über die Anerkennung beruflicher Qualifi-
kationen im Rahmen der europäischen Integration und
den Europäischen Berufsausweis (Tiroler EU-Berufs-
qualifikationen-Anerkennungsgesetz), 86

– Gesetz vom 1. Juli 2015 über die aufgrund des Tiro-
ler EU-Berufsqualifikationen-Anerkennungsgesetzes
erforderliche Anpassung der Tiroler Landesrechts -
ordnung, 87

– Verordnung der Landesregierung vom 1. Dezember
2015, mit der die landesgesetzlich geregelten Berufe
zum Zweck der Anerkennung beruflicher Qualifika-
tionen im Rahmen der europäischen Integration jeweils
einem bestimmten Qualifikationsniveau zugeordnet
werden, 124

Berufsschulorganisationgesetz – Gesetz vom 
1. Juli 2015, mit dem das Tiroler Berufsschulorgani-
sationsgesetz 1994 geändert wird, 88

Bezirkshauptmannschaften, Organisation – Ge-
setz vom 1. Juli 2015, mit dem die Tiroler Gemeinde -
ordnung 2001, die Tiroler Gemeindewahlordnung

1994 und das Gesetz über die Organisation der Be-
zirkshauptmannschaften geändert werden, 81

Bildschirmarbeits- und Lasten- Verordnung – Ver-
ordnung der Landesregierung vom 15. Dezember 2015,
mit der die Verordnung über den Schutz der Bedien-
steten bei der Benutzung von Arbeitsmitteln, die Ver-
ordnung über den Schutz der Bediensteten bei der Ver-
wendung gefährlicher Arbeitsstoffe und über Grenz-
werte für gefährliche Arbeitsstoffe, die Verordnung
über den Schutz der Bediensteten bei der Ausführung
von Bauarbeiten, die Verordnung über den Schutz der
Bediensteten bei der Bildschirmarbeit und der Hand-
habung von Lasten, die Verordnung über die Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzdokumente und sonstige
Dokumentationspflichten, die Verordnung über be-
sondere Fachkenntnisse für bestimmte Tätigkeiten und
ihren Nachweis, die Verordnung über die Gesundheits -
überwachung am Arbeitsplatz, die Verordnung über
den Schutz jugendlicher Bediensteter, die Verordnung
über die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkenn-
zeichnung, die Verordnung über persönliche Schutz -
aus  rüstungen und Dienstbekleidung, die Verordnung
über die Präventivfachkräfte, Sicherheitsvertrauens -
personen, Erst-Helfer und Brandschutzbeauftragten
und die Verordnung über den Schutz der Bediensteten
vor Gefährdung durch bestimmte physikalische Ein-
wirkungen am Arbeitsplatz geändert werden, 130

Buchmacher- und Totalisateurgesetz – Gesetz vom
1. Juli 2015 über die aufgrund des Tiroler EU-Berufs-
qualifikationen-Anerkennungsgesetzes erforderliche
Anpassung der Tiroler Landesrechtsordnung, 87

– Gesetz vom 1. Juli 2015, mit dem das Tiroler Buch -
macher- und Total isateurgesetz geändert wird, 89

D
Dokumentations-Verordnung – Verordnung der
Landesregierung vom 15. Dezember 2015, mit der die
Verordnung über den Schutz der Bediensteten bei der
Benutzung von Arbeitsmitteln, die Verordnung über
den Schutz der Bediensteten bei der Verwendung ge-
fährlicher Arbeitsstoffe und über Grenzwerte für ge-
fährliche Arbeitsstoffe, die Verordnung über den
Schutz der Bediensteten bei der Ausführung von Bau-
arbeiten, die Verordnung über den Schutz der Bedien-
steten bei der Bildschirmarbeit und der Handhabung
von Lasten, die Verordnung über die Sicherheits- und
Gesundheitsschutzdokumente und sonstige Doku-
mentationspflichten, die Verordnung über besondere
Fachkenntnisse für bestimmte Tätigkeiten und ihren
Nachweis, die Verordnung über die Gesundheitsüber-
wachung am Arbeitsplatz, die Verordnung über den
Schutz jugendlicher Bediensteter, die Verordnung über
die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeich-
nung, die Verordnung über persönliche Schutzausrü-
stungen und Dienstbekleidung, die Verordnung über
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die Präventivfachkräfte, Sicherheitsvertrauensperso-
nen, Erst-Helfer und Brandschutzbeauftragten und die
Verordnung über den Schutz der Bediensteten vor Ge-
fährdung durch bestimmte physikalische Einwirkun-
gen am Arbeitsplatz geändert werden, 130

E
Einreihungsplan-Verordnung – Verordnung der
Landesregierung vom 9. Jänner 2015 über die Zu -
ordnung der Modellfunktionen und Modellstellen für
Verwendungen in Gesundheitsberufen in Kranken -
anstalten zu den ihrem Stellenwert entsprechenden
Entlohnungsklassen und zu einer Funktionsgruppe
(Einreihungsplan-Verordnung Gesundheit – ERP-V
Gesundheit), 2

– Verordnung der Landesregierung vom 27. Oktober
2015 über die Zuordnung der Modellfunktionen und
Modellstellen für Verwendungen in der allgemeinen
Verwaltung und Verwendungen in anderen Bereichen
zu den ihrem Stellen wert entsprechenden Entloh-
nungsklassen und zu einer Funktionsgruppe (Ein -
reihungsplan-Verordnung Allgemeine Verwaltung –
ERP-V Allgemeine Verwaltung), 114

Erwachsenenbildung – Kundmachung des Landes-
hauptmannes vom 17. März 2015 betreffend die Ver-
einbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund
und den Ländern über die Förderung von Bildungs-
maßnahmen im Bereich Basis bildung sowie von Bil-
dungsmaßnahmen zum Nachholen des Pflichtschul-
abschlusses für die Jahre 2015 bis 2017, 40

– Kundmachung des Landeshauptmannes vom 11. Mai
2015 betreffend das Inkrafttreten der Vereinbarung
gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den
Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen
im Bereich Basis bildung sowie von Bildungsmaßnah-
men zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses für
die Jahre 2015 bis 2017 zwischen dem Bund und den
Ländern Ober österreich, Salzburg und Steiermark, 52

– Kundmachung des Landeshauptmannes vom 6. Juli
2015 betreffend das Inkrafttreten der Vereinbarung
gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den
Ländern über die Förderung von Bildungsmaß nahmen
im Bereich Basisbildung sowie von Bildungsmaßnah-
men zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses für
die Jahre 2015 bis 2017 zwischen dem Bund und dem
Land Niederösterreich, 67

F
Fachkenntnisse-Verordnung – Verordnung der
Landes regierung vom 15. Dezember 2015, mit der die
Verordnung über den Schutz der Bediensteten bei der
Benutzung von Arbeitsmitteln, die Verordnung über
den Schutz der Bediensteten bei der Verwendung ge-
fährlicher Arbeitsstoffe und über Grenzwerte für ge-
fährliche Arbeitsstoffe, die Verordnung über den 

Schutz der Bediensteten bei der Ausführung von 
Bauarbeiten, die Verordnung über den Schutz der Be-
diensteten bei der Bildschirmarbeit und der Handha-
bung von Lasten, die Verordnung über die Sicherheits-
und Gesundheitsschutzdokumente und sonstige Doku-
mentationspflichten, die Verordnung über besondere 
Fachkenntnisse für bestimmte Tätigkeiten und ihren
Nachweis, die Verordnung über die Gesundheitsüber-
wachung am Arbeitsplatz, die Verordnung über den
Schutz jugendlicher Bediensteter, die Verordnung über
die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung,
die Verordnung über persönliche Schutzausrüstungen
und Dienstbekleidung, die Verordnung über die Präven-
tivfachkräfte, Sicherheitsvertrauenspersonen, Erst-Hel-
fer und Brandschutz beauftragten und die Verordnung
über den Schutz der Bediensteten vor Gefährdung durch
bestimmte physikalische Einwirkungen am Arbeitsplatz
geändert werden, 130

Fahrtkostenanteil – Verordnung der Landesregierung
vom 13. Jänner 2015 über die Festsetzung des von
Landes bediensteten zu tragenden Fahrtkostenanteiles, 4

Feuerpolizeiordnung – Gesetz vom 7. Oktober 2015,
mit dem die Tiroler Feuerpolizeiordnung 1998 geän-
dert wird, 104

Flächenwidmungspläne – Verordnung der Landes-
regierung vom 20. Jänner 2015 über den Tag der erst-
maligen elektronischen Kundmachung der Flächen-
widmungspläne der Marktgemeinden Nußdorf-De-
bant, Sillian und Zell am Ziller  sowie der Gemeinden
Eben am Achensee, Ehrwald, Kirchbichl, Kirchdorf  in
Tirol, Münster, Nassereith, Ötz, Seefeld in Tirol, Silz,
Stams, Telfes im Stubai, Thiersee, Trins, Umhausen und
Waidring, 16

– Verordnung der Landesregierung vom 7. Juli 2015
über den Tag der erstmaligen elektronischen Kundma-
chung der Flächenwidmungspläne der Gemeinden
Amlach, Bad Häring, Brixen im Thale, Mariastein und
Obernberg am Brenner, 66

– Verordnung der Landesregierung vom 15. September
2015 über den Tag der erstmaligen elektronischen Kund-
machung der Flächenwidmungspläne der Stadtgemein-
de Kitzbühel sowie der Gemeinden Aschau im Zillertal,
Bach, Flaurling, Gerlos, Hatting, Holzgau, Hopfgarten
in Defereggen, Gramais, Kaisers, Kaltenbach, Kauner-
berg, Navis, Radfeld, Steeg und Stumm, 93

Förderung der 24-Stunden-Betreuung – Kundma-
chung des Landeshauptmannes vom 28. April 2015 be-
treffend die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwi-
schen dem Bund und den Ländern, mit der die Ver-
einbarung gemäß Art. 15a B-VG über die gemeinsame
Förderung der 24-Stunden-Betreuung und die Verein-
barung gemäß Art. 15a B-VG über die Abgeltung sta-
tionärer medizinischer Versorgungsleistungen von öf-
fentlichen Krankenanstalten für Insassen von Justiz-
anstalten geändert werden, 46
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G
Gemeindebeamtengesetz – Gesetz vom 4. Februar
2015, mit dem das Gemeindebeamtengesetz 1970
geändert wird, 31

– Gesetz vom 1. Juli 2015 über die aufgrund des Tir -
oler  EU-Berufsqualifikationen-Anerkennungsgesetzes
 erforderliche Anpassung der Tiroler Landesrechts -
ordnung, 87

Gemeindenamen – Verordnung der Landesregierung
vom 22. September 2015, mit der die Änderung des
Namens der Gemeinde Fliess von „Fliess“ in „Fließ“
genehmigt wird, 95

Gemeindeordnung – Gesetz vom 1. Juli 2015, mit
dem die Tiroler Gemeindeordnung 2001, die Tiroler
Gemeindewahlordnung 1994 und das Gesetz über die
Organisation der Bezirkshauptmannschaften geändert
werden, 81

Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen – Kund-
machung der Landesregierung vom 24. März 2015 über
die Ausschreibung der Gemeinderats- und Bürger -
meisterwahlen 2016, 108

Gemeindesanitätsdienst – Gesetz vom 11. Dezem-
ber 2014, mit dem das Gesetz LGBl. Nr. 39/2011 ge -
ändert wird, 13

Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz – Gesetz
vom 4. Februar 2015, mit dem das Gemeinde-
 Vertragsbedienstetengesetz 2012 geändert wird 
(4. G-VBG 2012-Novelle), 32

Gemeindewahlordnung – Gesetz vom 1. Juli 2015,
mit dem die Tiroler Gemeindeordnung 2001, die
 Tiroler Gemeindewahlordnung 1994 und das Gesetz
über die Organisation der Bezirkshauptmannschaften
geändert werden, 81

Geschäftsordnung der Tiroler Landesregierung –
Verordnung der Landesregierung vom 20. Jänner 2015,
mit der die Verordnung über die Geschäftsordnung der
Tiroler Landesregierung geändert wird, 12

Geschäftsordnung des Tiroler Landtages – Gesetz
vom 6. Mai 2015 über die Geschäftsordnung des  Tiroler
Landtages 2015, 63

Gesundheitsfondsgesetz – Gesetz vom 7. Oktober
2015 über aufgrund der Änderung des Firmenwort-
lautes der TILAK – Tiroler Landeskrankenanstalten
GmbH in Tirol Kliniken GmbH erforderliche Anpas-
sungen, 115

Gesundheitsüberwachungs-Verordnung – Verord-
nung der Landesregierung vom 15. Dezember 2015,
mit der die Verordnung über den Schutz der Bedien-
steten bei der Benutzung von Arbeitsmitteln, die Ver-
ordnung über den Schutz der Bediensteten bei der Ver-
wendung gefährlicher Arbeitsstoffe und über Grenz-
werte für gefährliche Arbeitsstoffe, die Verordnung
über den Schutz der Bediensteten bei der Ausführung
von Bauarbeiten, die Verordnung über den Schutz der

Bediensteten bei der Bildschirmarbeit und der Hand-
habung von Lasten, die Verordnung über die Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzdokumente und sonstige
Dokumentationspflichten, die Verordnung über be-
sondere Fachkenntnisse für bestimmte Tätigkeiten und
ihren Nachweis, die Verordnung über die Gesund-
heitsüberwachung am Arbeitsplatz, die Verordnung
über den Schutz jugendlicher Bediensteter, die Ver-
ordnung über die Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung, die Verordnung über persönliche
Schutzausrüstungen und Dienstbekleidung, die Ver-
ordnung über die Präventivfachkräfte, Sicherheitsver-
trauenspersonen, Erst-Helfer und Brandschutzbeauf-
tragten und die Verordnung über den Schutz der Be-
diensteten vor Gefährdung durch bestimmte physika-
lische Einwirkungen am Arbeitsplatz geändert werden,
130

Grundversorgungsgesetz – Gesetz vom 1. Juli 2015,
mit dem das Tiroler Grundversorgungsgesetz geändert
wird, 78

I
Informationsweiterverwendungsgesetz – Gesetz
vom 1. Juli 2015 über die Bereitstellung und Weiter-
verwendung von Informationen öffentlicher Stellen
(Tiroler Informationsweiterverwendungsgesetz 2015 –
TIWG 2015), 79

Innsbrucker Gemeindebeamtengesetz – Gesetz
vom 1. Juli 2015 über die aufgrund des Tiroler EU-Be-
rufsqualifikationen-Anerkennungsgesetzes erforderli-
che Anpassung der Tiroler Landesrechtsordnung, 87

Innsbrucker Vertragsbedienstetengesetz – Gesetz
vom 4. Februar 2015, mit dem das Innsbrucker Ver-
tragsbedienstetengesetz geändert wird (15. I-VBG-No-
velle), 33

J
Jagdgesetz – Gesetz vom 6. Mai 2015, mit dem das
Tiroler Jagdgesetz 2004 geändert wird, 64

– Verordnung der Landesregierung vom 21. Oktober
2015 zur Durchführung der Bestimmungen des
Tiroler  Jagdgesetzes 2004 über die Jagdkarte, Jagd -
gastkarte, die Ausbildungslehrgänge sowie Prüfungen
der Jungjäger und Jagdschutzorgane, die Jagdschutz -
abzeichen und Dienstausweise (Erste Durchführungs-
verordnung zum Tiroler Jagdgesetz 2004), 118

– Verordnung der Landesregierung vom 21. Oktober
2015, mit der die Zweite Durchführungsverordnung
zum Tiroler Jagdgesetz 2004 geändert wird, 119

– Verordnung der Landesregierung vom 21. Oktober
2015, mit der die Dritte Durchführungsverordnung
zum Tiroler Jagdgesetz 2004 geändert wird, 120

– Verordnung der Landesregierung vom 21. Oktober
2015 zur Durchführung der Bestimmungen des
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Tiroler  Jagdgesetzes 2004 über die Wildbestands -
erhebung, Futtermittel sowie Fütterungsanlagen
(Sechste  Durchführungsverordnung zum Tiroler Jagd-
gesetz 2004), 121

Jugendbedienstentenschutz-Verordnung – Verord-
nung der Landesregierung vom 15. Dezember 2015, mit
der die Verordnung über den Schutz der Be diensteten
bei der Benutzung von Arbeitsmitteln, die Verordnung
über den Schutz der Bediensteten bei der Verwendung
gefährlicher Arbeitsstoffe und über Grenzwerte für ge-
fährliche Arbeitsstoffe, die Verordnung über den Schutz
der Bediensteten bei der Ausführung von Bauarbeiten,
die Verordnung über den Schutz der Bediensteten bei
der Bildschirmarbeit und der Handhabung von Lasten,
die Verordnung über die Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzdokumente und sonstige Dokumentations-
pflichten, die Verordnung über besondere Fachkennt-
nisse für bestimmte Tätigkeiten und ihren Nachweis,
die Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am
Arbeitsplatz, die Verordnung über den Schutz jugend-
licher Bediensteter, die Verordnung über die Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, die Ver-
ordnung über persönliche Schutzausrüstungen und
Dienstbekleidung, die Verordnung über die Präventi-
vfachkräfte, Sicherheitsvertrauenspersonen, Erst-Hel-
fer und Brandschutz beauftragten und die Verordnung
über den Schutz der Bediensteten vor Gefährdung
durch bestimmte physikalische Einwirkungen am Ar-
beitsplatz geändert  werden, 130

Justizanstalten, Versorgungsleistungen für Insas-
sen – Kundmachung des Landeshauptmannes vom 
28. April 2015 betreffend die Vereinbarung gemäß Art.
15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern, mit
der die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die
gemeinsame Förderung der 24-Stunden-Betreuung  
und die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die 
Abgeltung stationärer medizinischer Versorgungs -
leistungen von öffentlichen Krankenanstalten für In-
sassen von Justizanstalten geändert werden, 46

K
Kennzeichnungs-Verordnung – Verordnung der
Landesregierung vom 15. Dezember 2015, mit der die
Verordnung über den Schutz der Bediensteten bei der
Benutzung von Arbeitsmitteln, die Verordnung über
den Schutz der Bediensteten bei der Verwendung ge-
fährlicher Arbeitsstoffe und über Grenzwerte für ge-
fährliche Arbeitsstoffe, die Verordnung über den Schutz
der Bediensteten bei der Ausführung von Bauarbeiten,
die Verordnung über den Schutz der Bediensteten bei
der Bildschirmarbeit und der Handhabung von Lasten,
die Verordnung über die Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzdokumente und sonstige Dokumentations-
pflichten, die Verordnung über besondere Fachkennt-
nisse für bestimmte Tätigkeiten und ihren Nachweis,
die Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am

Arbeitsplatz, die Verordnung über den Schutz jugend-
licher Bediensteter, die Verordnung über die Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, die Ver-
ordnung über persönliche Schutzausrüstungen und
Dienstbekleidung, die Verordnung über die Präventiv -
fachkräfte, Sicherheitsvertrauenspersonen, Erst-Helfer
und Brandschutzbeauftragten und die Verordnung über
den Schutz der Bediensteten vor Gefährdung durch be-
stimmte physikalische Einwirkungen am Arbeitsplatz
geändert werden, 130

Kernzone für Einkaufszentren – Verordnung der
Landesregierung vom 17. März 2015, mit der eine Kern-
zone für Einkaufszentren in der Gemeinde Ehrwald
festgelegt wird, 38

– Verordnung der Landesregierung vom 23. Juni 2015,
mit der eine Kernzone für Einkaufszentren in der
Marktgemeinde Wattens festgelegt wird, 73

Kinder- und Jugendhilfe – Gesetz vom 11. Novem-
ber 2015, mit dem das Tiroler Kinder- und Jugend -
hilfegesetz geändert wird, 134

Kinderbildung, Kinderbetreuung – Gesetz vom  
1. Juli 2015 über die aufgrund des Tiroler EU-Berufs-
qualifikationen-Anerkennungsgesetzes erforderliche
Anpassung der Tiroler Landesrechts ordnung, 87

– Kundmachung des Landeshauptmannes vom 11.
September 2015 betreffend die Vereinbarung gemäß 
Art. 15a B-VG über die frühe sprachliche Förderung
in institutionellen Kinder betreuungseinrichtungen für
die Kindergartenjahre 2015/16 bis 2017/18, 91

– Kundmachung des Landeshauptmannes vom 
22.  Dezember 2015 betreffend die Vereinbarung
gemäß Art. 15a B-VG über die halbtägig kostenlose
und verpflichtende frühe Förde rung in institutionel-
len Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen
in den Kindergartenjahren 2015/16, 2016/17 und
2017/18, 135

Kleinabwasserreinigungsanlagen – Verordnung des
Landeshauptmannes vom 24. November 2015 be -
treffend die Verlängerung der Ausnahme von der
Bewilligungs pflicht für bestehende Kleinabwasserreini-
gungsanlagen, 122

Kostenbeitrag in den öffentlichen Krankenan -
stalten – Verordnung der Landesregierung vom 
15.  Dezember 2015 über die Anpassung des Kosten -
beitrages in den öffentlichen Krankenanstalten, 132

Kraftfahrwesen – Verordnung des Landeshauptman-
nes vom 6. März 2015 betreffend die Übertragung von
Angelegenheiten des Kraftfahrwesens von der Bezirks-
hauptmannschaft Imst auf  die Stadtgemeinde Imst, 26

Krankenanstalten – Verordnung der Landesregierung
vom 15. August 2015, mit der der Tiroler Krankenan-
staltenplan 2009 geändert wird, 80

– Verordnung der Landesregierung vom 15. Dezember
2015 über die Festsetzung der LKF-Gebühren und der
Pflegegebühr in den öffentlichen Krankenanstalten, 131
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– Verordnung der Landesregierung vom 15. Dezember
2015 über die Anpassung des Kostenbeitrages in den
öffentlichen Krankenanstalten, 132

– Verordnung der Landesregierung vom 15. Dezember
2015 über die Ambulanzgebühren in den öffentlichen
Krankenanstalten, 133

L
Land- und forstwirtschaftliche Sicherheits- und
Gesundheitsschutz-Verordnung – Verordnung der
Landesregierung vom 1. Dezember 2015, mit der die
Land- und forstwirtschaftliche Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutz-Verordnung geändert wird, 125

Land- und forstwirtschaftliches Berufsausbil-
dungsgesetz – Gesetz vom 6. Mai 2015, mit dem das
Tiroler Land- und forstwirtschaftliche Berufsaus -
bildungsgesetz 2000 geändert wird, 55

– Gesetz vom 1. Juli 2015 über die aufgrund des 
Tiroler EU-Berufsqualifikationen-Anerkennungsge-
setzes erforderliche Anpassung der Tiroler Landes-
rechtsordnung, 87

Landarbeitsordnung – Gesetz vom 7. Oktober 2015,
mit dem die Landarbeitsordnung 2000 geändert wird, 106

Landesbeamtengesetz – Gesetz vom 4. Februar 2015,
mit dem das Landesbeamtengesetz 1998 geändert wird
(48. Landesbeamtengesetz-Novelle), 29

– Gesetz vom 1. Juli 2015 über die aufgrund des 
Tiroler EU-Berufsqualifikationen-Anerkennungsge-
setzes erforderliche Anpassung der Tiroler Landes-
rechtsordnung, 87

Landesbedienstetengesetz – Gesetz vom 4. Februar
2015, mit dem das Landesbedienstetengesetz geändert
wird (5. LBedG-Novelle), 30

– Gesetz vom 7. Oktober 2015 über aufgrund der Än-
derung des Firmenwortlautes der TILAK – Tiroler Lan-
deskrankenanstalten GmbH in Tirol Kliniken GmbH
erforderliche Anpassungen, 115

Landes-Bezügegesetz – Gesetz vom 6. Mai 2015, mit
dem das Tiroler Landes-Bezügegesetz 1998 geändert
wird, 62

Landes-Gleichbehandlungsgesetz – Gesetz vom 
7. Oktober 2015 über aufgrund der Änderung des Fir-
menwortlautes der TILAK – Tiroler Landeskranken-
anstalten GmbH in Tirol Kliniken GmbH erforderliche
Anpassungen, 115

Landeskulturfonds – Gesetz vom 1. Juli 2015, mit 
dem das Gesetz über den Landeskulturfonds geändert
wird, 84

Landesordnung – Landesverfassungsgesetz vom 
6. Mai 2015, mit dem die Tiroler Landesordnung 1989
geändert wird, 61

Landesverwaltungsgerichtsgesetz – Gesetz vom 
1. Juli 2015 über die aufgrund des Tiroler EU-Berufs -
qualifikationen-Anerkennungsgesetzes erforderliche
Anpassung der Tiroler Landesrechtsordnung, 87

Landschaftsschutzgebiet – Verordnung der Landes-
regierung vom 10. März 2015 über die Erklärung  
des Gebietes der Serles, des Habichts und des Zucker-
hütls in den Gemeinden Fulpmes, Gschnitz, Mieders,
Mühlbachl, Neustift im Stubaital, Sölden, Steinach am
Brenner und Trins zum Landschaftsschutzgebiet
(Landschaftsschutzgebiet Serles – Habicht – Zucker-
hütl), 28

Lehrer-Personalvertreter-Geschäftsordnung – Ver-
ordnung der Landesregierung vom 16. Dezember 2014,
mit der die Lehrer-Personalvertreter-Geschäfts -
ordnung 2012 geändert wird, 5
LKF-Gebühren – Verordnung der Landesregierung
vom 15. Dezember 2015 über die Festsetzung der LKF-
Gebühren und der Pflegegebühr in den öffentlichen
Krankenanstalten, 131

M
Mautgebühren – Verordnung der Landesregierung
vom 17. Februar 2015, mit der die Maut für die Benüt-
zung des Kaiserbachtalweges erhöht wird, 23

Modellstellen-Verordnung – Verordnung der Lan-
desregierung vom 9. Jänner 2015 über die Modellfunk-
tionen und Modellstellen für Verwendungen in Ge-
sundheitsberufen in Krankenanstalten (Modellstellen-
Verordnung Gesundheit – MStV Gesundheit), 1
– Verordnung der Landesregierung vom 27. Oktober
2015 über die Modellfunktionen und Modellstellen für
Verwendungen in der allgemeinen Verwaltung und Ver-
wendungen in anderen Bereichen (Modellstellen-Ver-
ordnung Allgemeine Verwaltung – MStV Allgemeine
Verwaltung), 113

Mutterschutzgesetz – Gesetz vom 7. Oktober 2015,
mit dem das Tiroler Mutterschutzgesetz 2005 geändert
wird, 107

N
Nachtfahrverbot – Verordnung des Landeshaupt-
mannes vom 7. Dezember 2015, mit der auf  der A 12
Inntal Autobahn das Nachtfahrverbot für Schwerfahr-
zeuge geändert wird, 129

Nationalparkgesetz – Gesetz vom 7. Mai 2015, mit
dem das Tiroler Nationalparkgesetz Hohe Tauern
 geändert wird, 54

Naturschutz– Gesetz vom 11. Dezember 2014, mit dem
das Tiroler Naturschutzgesetz 2005 geändert wird, 14

– Gesetz vom 1. Juli 2015 über die aufgrund des Tiroler 
EU-Berufsqualifikationen-Anerkennungsgesetzes er-
forderliche Anpassung der Tiroler Landesrechtsord-
nung, 87

O
Organisation der Bezirkshauptmannschaften –
Gesetz vom 1. Juli 2015, mit dem die Tiroler Gemeinde -
ordnung 2001, die Tiroler Gemeindewahlordnung 1994
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und das Gesetz über die Organisation der Bezirks-
hauptmannschaften geändert werden, 81

Ortschaftsnamen – Verordnung der Landesregierung
vom 5. Mai 2015, mit der die Änderung des Namens
der Ortschaft der Gemeinde Arzl im Pitztal von
„Timmls“ in „Timls“ genehmigt wird, 51

P
Persönliche-Schutzausrüstungs-Verordnung – Ver-
ordnung der Landesregierung vom 15. Dezember 2015,
mit der die Verordnung über den Schutz der Bedienste-
ten bei der Benutzung von Arbeitsmitteln, die Verord-
nung über den Schutz der Bediensteten bei der Ver-
wendung gefährlicher Arbeitsstoffe und über Grenz-
werte für gefährliche Arbeitsstoffe, die Verordnung über
den Schutz der Bediensteten bei der Ausführung von
Bauarbeiten, die Verordnung über den Schutz der Be-
diensteten bei der Bildschirmarbeit und der Handha-
bung von Lasten, die Verordnung über die Sicherheits-
und Gesundheitsschutzdokumente und sonstige Doku-
mentationspflichten, die Verordnung über besondere
Fachkenntnisse für bestimmte Tätigkeiten und ihren
Nachweis, die Verordnung über die Gesundheits -
überwachung am Arbeitsplatz, die Verordnung über den
Schutz jugendlicher Bediensteter, die Verordnung über
die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung,
die Verordnung über persönliche Schutzausrüstungen
und Dienstbekleidung, die Verordnung über die
Präventiv fachkräfte, Sicherheitsvertrauenspersonen,
Erst-Helfer und Brandschutzbeauftragten und die Ver-
ordnung über den Schutz der Bediensteten vor Gefähr-
dung durch bestimmte physikalische Einwirkungen am
Arbeitsplatz geändert werden, 130

Pflanzenschutz – Verordnung der Landesregierung
vom 9. Jänner 2015, mit der die Verordnung zur Durch-
führung von Pflanzenschutzmaßnahmen geändert
wird, 27

Pflanzenschutzmittelgesetz – Gesetz vom 1. Juli
2015 über die aufgrund des  Tiroler EU-Berufsqualifi-
kationen-Anerkennungsgesetzes erforderliche An -
passung der Tiroler Landesrechts ordnung, 87

Pflegegebühren – Verordnung der Landesregierung
vom 15. Dezember 2015 über die Festsetzung der  LKF-
Gebühren und der Pflegegebühr in den öffentlichen
Krankenanstalten, 131

Physikalische Einwirkungen Verordnung – Verord-
nung der Landesregierung vom 15. Dezember 2015, mit
der die Verordnung über den Schutz der Bediensteten
bei der Benutzung von Arbeitsmitteln, die Verordnung
über den Schutz der Bediensteten bei der Verwendung
gefährlicher Arbeitsstoffe und über Grenzwerte für ge-
fährliche Arbeitsstoffe, die Verordnung über den Schutz
der Bediensteten bei der Ausführung von Bauarbeiten,
die Verordnung über den Schutz der Bediensteten bei
der Bildschirmarbeit und der Handhabung von Lasten,
die Verordnung über die Sicherheits- und Gesundheits-

schutzdokumente und sonstige Dokumentationspflich-
ten, die Verordnung über besondere Fachkenntnisse für
bestimmte Tätigkeiten und ihren Nachweis, die Verord-
nung über die Gesundheitsüberwachung am Arbeits-
platz, die Verordnung über den Schutz jugendlicher Be-
diensteter, die Ver ordnung über die Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkennzeichnung, die Verordnung über
persönliche Schutzausrüstungen und Dienstbekleidung,
die Verordnung über die Präventivfachkräfte,
Sicherheits vertrauenspersonen, Erst-Helfer und
Brandschutz beauftragten und die Verordnung über den
Schutz der Bediensteten vor Gefährdung durch be-
stimmte physikalische Einwirkungen am Arbeitsplatz
geändert  werden, 130

Planungsverbände – Verordnung der Landesregie-
rung vom 21. Oktober 2015, mit der die Verordnung
über die Bildung des Planungsverbandes Innsbruck und
Umgebung und dessen Satzung geändert wird, 101

– Verordnung der Landesregierung vom 21. Oktober
2015, mit der die Verordnung über die Bildung von
 Planungsverbänden und deren Satzung geändert wird, 102

Präventivdienst-Verordnung – Verordnung der Lan-
desregierung vom 15. Dezember 2015, mit der die Ver-
ordnung über den Schutz der Bediensteten bei der Be-
nutzung von Arbeitsmitteln, die Verordnung über den
Schutz der Bediensteten bei der Verwendung gefährli-
cher Arbeitsstoffe und über Grenzwerte für gefährliche
Arbeitsstoffe, die Verordnung über den Schutz der Be-
diensteten bei der Ausführung von Bauarbeiten, die
Verordnung über den Schutz der Bediensteten bei der
Bildschirmarbeit und der Handhabung von Lasten, die
Verordnung über die Sicherheits- und Gesundheits-
schutzdokumente und sonstige Dokumentations-
pflichten, die Verordnung über besondere Fachkennt-
nisse für bestimmte Tätigkeiten und ihren Nachweis,
die Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am
Arbeitsplatz, die Verordnung über den Schutz jugend-
licher Bediensteter, die Verordnung über die Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung, die Ver-
ordnung über persönliche Schutzausrüstungen und
Dienstbekleidung, die Verordnung über die Präventiv -
fachkräfte, Sicherheitsvertrauenspersonen, Erst-Helfer
und Brandschutzbeauftragten und die Verordnung über
den Schutz der Bediensteten vor Gefährdung durch be-
stimmte physikalische Einwirkungen am Arbeitsplatz
geändert werden, 130

R
Raumordnungsgesetz – Gesetz vom 2. Juli 2015, mit
dem das Tiroler Raumordnungsgesetz 2011 geändert
wird, 82

Raumordnungskonzepte – Verordnung der Landes-
regierung vom 16. Dezember 2014, mit der eine länge-
re Frist für die Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes der Gemeinde Gnadenwald festgelegt
wird, 8
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– Verordnung der Landesregierung vom 9. Dezember
2014, mit der eine längere Frist für die Fortschreibung
des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde
Jochberg festgelegt wird, 9
– Verordnung der Landesregierung vom 16. Dezember
2014, mit der eine längere Frist für die Fortschreibung
des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde
Scharnitz festgelegt wird, 10

– Verordnung der Landesregierung vom 9. Dezember
2014, mit der eine längere Frist für die Fortschreibung
des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde
Elbigenalp festgelegt wird, 11

– Verordnung der Landesregierung vom 27. Jänner
2015, mit der eine längere Frist für die Fortschreibung
des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde
Ischgl festgelegt wird, 19

– Verordnung der Landesregierung vom 27. Jänner
2015, mit der eine längere Frist für die Fortschreibung
des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde
Obertilliach festgelegt wird, 20

– Verordnung der Landesregierung vom 27. Jänner
2015, mit der eine längere Frist für die Fortschreibung
des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde
Sölden festgelegt wird, 21

– Verordnung der Landesregierung vom 3. Februar
2015, mit der die Gemeinde Strengen von der Ver-
pflichtung zur Fortschreibung des örtlichen Raum -
ordnungskonzeptes befreit wird, 22

– Verordnung der Landesregierung vom 3. März 2015,
mit der eine längere Frist für die Fortschreibung des
 örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde
Kramsach festgelegt wird, 34

– Verordnung der Landesregierung vom 3. März 2015,
mit der eine längere Frist für die Fortschreibung des
 örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde 
Dölsach festgelegt wird, 36

– Verordnung der Landesregierung vom 3. März 2015,
mit der eine längere Frist für die Fortschreibung des
 örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde
Oberlienz festgelegt wird, 37

– Verordnung der Landesregierung vom 17. März 2015,
mit der eine längere Frist für die Fortschreibung des
 örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde
Ranggen festgelegt wird, 39

– Verordnung der Landesregierung vom 3. März 2015,
mit der eine längere Frist für die Fortschreibung des 
örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde
Baumkirchen festgelegt wird, 42

– Verordnung der Landesregierung vom 3. März 2015,
mit der eine längere Frist für die Fortschreibung des
 örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Frit-
zens festgelegt wird, 43

– Verordnung der Landesregierung vom 3. März 2015,
mit der eine längere Frist für die Fortschreibung des

 örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde
Wildschönau festgelegt wird, 44

– Verordnung der Landesregierung vom 24. März 2015,
mit der eine längere Frist für die Fortschreibung des
 örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde
 Biberwier festgelegt wird, 45

– Verordnung der Landesregierung vom 28. April 2015,
mit der eine längere Frist für die Fortschreibung des
 örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde
Brandenberg festgelegt wird, 49

– Verordnung der Landesregierung vom 28. April 2015,
mit der eine längere Frist für die Fortschreibung des
 örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde
Weißenbach am Lech festgelegt wird, 53

– Verordnung der Landesregierung vom 2. Juni 2015,
mit der eine längere Frist für die Fortschreibung des
 örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde 
S t. Veit in Defereggen festgelegt wird, 57

– Verordnung der Landesregierung vom 2. Juni 2015,
mit der eine längere Frist für die Fortschreibung des
 örtlichen Raumordnungskonzeptes der Stadtgemeinde
Vils festgelegt wird, 58

– Verordnung der Landesregierung vom 2. Juni 2015,
mit der eine längere Frist für die Fortschreibung des
 örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde
Zams festgelegt wird, 59

– Verordnung der Landesregierung vom 2. Juni 2015,
mit der eine längere Frist für die Fortschreibung des
 örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Nie-
derndorf  festgelegt wird, 60

– Verordnung der Landesregierung vom 16. Juni 2015,
mit der eine längere Frist für die Fortschreibung des
 örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde
Stummer berg festgelegt wird, 65

– Verordnung der Landesregierung vom 7. Juli 2015,
mit der eine längere Frist für die Fortschreibung des ört-
lichen Raumordnungskonzeptes der Marktgemeinde
Fieberbrunn festgelegt wird, 68

– Verordnung der Landesregierung vom 30. Juni 2015,
mit der eine längere Frist für die Fortschreibung des
 örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Vir-
gen festgelegt wird, 69

– Verordnung der Landesregierung vom 7. Juli 2015,
mit der eine längere Frist für die Fortschreibung des
 örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Am-
lach festgelegt wird, 72

– Verordnung der Landesregierung vom 15. August
2015, mit der eine längere Frist für die Fortschreibung
des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde
Pfaffenhofen festgelegt wird, 92

– Verordnung der Landesregierung vom 15. September
2015, mit der eine längere Frist für die Fortschreibung
des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde
Prutz festgelegt wird, 94
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– Verordnung der Landesregierung vom 15. September
2015, mit der eine längere Frist für die Fortschreibung des
örtlichen Raumordnungskonzeptes der Markt gemeinde
Matrei in Osttirol festgelegt wird, 96

– Verordnung der Landesregierung vom 6. Oktober 2015,
mit der eine längere Frist für die Fortschreibung des ört-
lichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Itter fest-
gelegt wird, 100

– Verordnung der Landesregierung vom 27. Oktober
2015, mit der eine längere Frist für die Fortschreibung des
örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Ehr-
wald festgelegt wird, 109

– Verordnung der Landesregierung vom 27. Oktober
2015, mit der eine längere Frist für die Fortschreibung des
örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Schef-
fau am Wilden Kaiser festgelegt wird, 110

– Verordnung der Landesregierung vom 15. Dezember
2015, mit der eine längere Frist für die Fortschreibung des
örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Ret-
tenschöss festgelegt wird, 127

Raumordnungsprogramm – Verordnung der Landes-
regierung vom 20. Jänner 2015, mit der das Raumord-
nungsprogramm betreffend landwirtschaftliche Vor -
rangflächen für die Kleinregion  Oberes Lechtal geändert
wird, 17

– Verordnung der Landesregierung vom 20. Jänner 2015,
mit der das Raumordnungsprogramm betreffend
 Freihaltegebiete für die Kleinregion westliches Mittelge-
birge geändert wird, 18

– Verordnung der Landesregierung vom 7. Juli 2015, mit
der das Raumordnungsprogramm betreffend überörtli-
che Grünzonen für die Kleinregion Süd östliches Mittel-
gebirge geändert wird, 74

– Verordnung der Landesregierung vom 15. August 2015,
mit der das Raumordnungsprogramm betreffend
überörtliche Grünzonen für die Kleinregion Südöstliches
Mittelgebirge geändert wird, 90

– Verordnung der Landesregierung vom 29. September
2015, mit der das Raumordnungsprogramm betreffend
Freihaltegebiete für die Kleinregion Westliches Mittel -
gebirge geändert wird, 98

– Verordnung der Landesregierung vom 24. November
2015, mit der das Raumordnungsprogramm betreffend
überörtliche Grünzonen für die Kleinregion Südöstliches
Mittelgebirge geändert wird, 126

Regionalprogramme – Verordnung der Landesregie-
rung vom 17. Februar 2015, mit der das Regionalpro-
gramm betreffend überörtliche Grünzonen für den Pla-
nungsverband Wörgl und Um gebung geändert wird, 24

– Verordnung der Landesregierung vom 3. März 2015,
mit der ein Regionalprogramm betreffend land -

wirtschaftliche Vorrangflächen für Gemeinden des
 Planungsverbandes Oberes Lechtal erlassen wird, 35

– Verordnung der Landesregierung vom 7. Juli 2015,
mit der das Regionalprogramm betreffend überörtliche
Grünzonen für den Planungsverband Wörgl und Um -
gebung geändert wird, 71

– Verordnung der Landesregierung vom 16. November
2015, mit der das Regional programm betreffend
überörtliche Grünzonen für den  Planungsverband
Wörgl und Umgebung geändert wird, 123

Rehabilitationsgesetz – Gesetz vom 7. Oktober 2015,
mit dem das Tiroler Rehabilitationsgesetz geändert wird,
116

Ring des Landes Tirol – Gesetz vom 7. Oktober 2015,
mit dem das Gesetz LGBl. Nr. 2/2010 aufgehoben wird,
117

Ruhegebiete – Verordnung der Landesregierung vom  
2. Juni 2015, mit der die Verordnungen betreffend die
 Ruhegebiete Kalkkögel, Eppzirl, Achental-West, Mut-
tekopf, Wilde Krimml, Stubaier Alpen, Ötztaler Alpen
und Zillertaler Hauptkamm geändert werden, 56

S
Schischulgesetz – Gesetz vom 1. Juli 2015 über die
aufgrund des Tiroler EU-Berufsqualifikationen-Aner -
kennungsgesetzes erforderliche Anpassung der Tiroler
Landesrechtsordnung, 87

Schulformen, ganztägige – Kundmachung des Lan-
deshauptmannes vom 9. Jänner 2015 betreffend das
Wirksam werden der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-
VG, mit der bisherige Vereinbarungen über den Aus-
bau ganztägiger Schulformen geändert werden, ge-
genüber dem Land Burgenland, 3
Schulorganisationgesetz – Gesetz vom 1. Juli 2015,
mit dem das Tiroler Schulorganisationsgesetz 1991
geändert wird, 85

Schulsprengel – Verordnung der Landesregierung
vom 7. Juli 2015 über die Festsetzung der Schul sprengel
für die öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen
in Tirol (Pflichtschulsprengelverordnung), 77

Seilbahn- und Schigebietsprogramm – Verordnung
der Landesregierung vom 9. Jänner 2015, mit der das
Tiroler Seilbahn- und Schigebietsprogramm 2005 geän-
dert wird, 6
Siedlungsabfälle – Verordnung der Landesregierung
vom 22. Dezember 2015 über die Ausnahme von der
Verpflichtung zur Abholung biologisch verwertbarer
Siedlungsabfälle, 136

Sozialbetreuungsberufegesetz – Gesetz vom 1. Juli
2015 über die aufgrund des Tiroler EU-Berufs -
qualifikationen-Anerkennungsgesetzes erforderliche
Anpassung der Tiroler Landesrechtsordnung, 87
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Staatsbürgerschaftsevidenz, Kostenersatz – Ver-
ordnung der Landesregierung vom 21. April 2015 über
die Festsetzung des Bauschbetrages für den Kosten -
ersatz an die Gemeinden (Staatsbürgerschaftsverbände)
für die Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz im Jahr
2014, 47

Stellplatzhöchstzahlenverordnung – Verordnung
der Landesregierung vom 6. Oktober 2015 über die
Festlegung von Höchstzahlen für die Abstellmöglich-
keiten für Kraftfahrzeuge bei Wohnbauvorhaben (Stell-
platzhöchst zahlenverordnung 2015), 99

Straßenpolizei – Verordnung der Landesregierung
vom 17. Februar 2015 betreffend die Übertragung von
Angelegenheiten der Straßenpolizei von der Bezirks-
hauptmannschaft Imst auf  die Stadtgemeinde Imst, 25

T
Technische Bauvorschriften – Verordnung der Landes  
regierung vom 24. März 2015, mit der die Technischen
Bauvorschriften 2008 geändert werden, 41

Tierzuchtgesetz – Gesetz vom 1. Juli 2015 über die
aufgrund des Tiroler EU-Berufsqualifikationen-An -
erkennungsgesetzes erforderliche Anpassung der
 Tiroler Landesrechtsordnung, 87

TILAK-Gesetz – Gesetz vom 7. Oktober 2015  
über aufgrund der Änderung des Firmenwortlautes  
der TILAK – Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH in
Tirol Kliniken GmbH erforderliche Anpassungen, 115

Tourismusgesetz – Gesetz vom 11. Dezember 2014,
mit dem das Tiroler Tourismusgesetz 2006 geändert
wird, 15

V
Veranstaltungspolizei – Verordnung der Landes -
regierung vom 9. Jänner 2015, mit der die Verordnung
betreffend die Übertragung der Besorgung einzelner
Angelegenheiten auf  dem Gebiet der örtlichen Ver -
anstaltungspolizei einiger Gemeinden Tirols auf  die
örtlich zuständigen Bezirkshauptmannschaften ge -
ändert wird , 7

Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG – Kundma-
chung des Landeshauptmannes vom 17. März 2015
 betreffend die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG
 zwischen dem Bund und den Ländern über die Förde-
rung von Bildungsmaßnahmen im Bereich Basisbildung
sowie von Bildungsmaßnahmen zum Nachholen des
Pflichtschulabschlusses für die Jahre 2015 bis 2017, 40

– Kundmachung des Landeshauptmannes vom  
28. April 2015 betreffend die Vereinbarung gemäß
Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern,
mit der die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über
die gemeinsame Förderung der 24-Stunden-Betreu-
ung und die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über
die Abgeltung stationärer medizinischer Versor -
gungsleis tungen von öffentlichen Krankenanstalten
für Insassen von Justizanstalten geändert werden, 46

– Kundmachung des Landeshauptmannes vom 11. Mai
2015 betreffend das Inkrafttreten der Vereinbarung
gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Län-
dern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen im
Bereich Basisbildung sowie von Bildungs maßnahmen
zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses für die Jah-
re 2015 bis 2017 zwischen dem Bund und den Ländern
Oberösterreich, Salzburg und Steiermark, 52

– Kundmachung des Landeshauptmannes vom 6. Juli
2015 betreffend das Inkrafttreten der Vereinbarung
gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den
Ländern über die Förderung von Bildungsmaßnahmen
im Bereich Basisbildung sowie von Bildungsmaßnah-
men zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses für die
Jahre 2015 bis 2017 zwischen dem Bund und dem Land
Niederösterreich, 67

– Kundmachung des Landeshauptmannes vom 11. Sep-
tember 2015 betreffend die Vereinbarung gemäß  
Art. 15a B-VG über die frühe sprachliche Förderung in
institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen für die
Kindergartenjahre 2015/16 bis 2017/18, 91

– Kundmachung des Landeshauptmannes vom 22. De-
zember 2015 betreffend die Vereinbarung gemäß  
Art. 15a B-VG über die halbtägig kostenlose und
 verpflichtende frühe Förderung in institutionellen Kin-
derbildungs- und -betreuungseinrichtungen in den Kin-
dergartenjahren 2015/16, 2016/17 und 2017/18, 135

Verfassungsgerichtshof – Kundmachung der Landes -
regierung vom 6. Oktober 2015 über die Feststellung
von Teilen der Verordnung über die Zusammensetzung
der Disziplinarsenate gem. § 67 IGBG der Disziplinar-
kommission für Beamte der Landeshauptstadt Inns-
bruck für das Kalenderjahr 2014 als gesetzwidrig durch
den Verfassungsgerichtshof, 97

– Kundmachung des Landes hauptmannes vom 16. De-
zember 2015 über die Feststellung des Verfassungsge-
richtshofes, dass eine Wortfolge einer Bestimmung des
Tiroler Grundverkehrs gesetzes 1970 verfassungswidrig
war, 128

Verteilertätigkeiten – Gesetz vom 18. März 2015, mit
dem das Gesetz über das Verbot gewisser nicht ge -
werbsmäßiger Verteilertätigkeiten aufgehoben wird, 48

W
Wohnbauförderung – Verordnung der Landesregie-
rung vom 29. September 2015, mit der die Wohn-
bauförderungsverordnung geändert wird, 111

Wohnbeihilfe – Verordnung der Landesregierung vom
29. September 2015, mit der die Wohnhaussanierungs-
Förderungs- und Wohnbeihilfeverordnung geändert
wird, 112

Wohnhaussanierung – Verordnung der Landesregie-
rung vom 29. September 2015, mit der die Wohnhaus-
sanierungs-Förderungs- und Wohnbeihilfeverordnung
geändert wird, 112
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